
L a n d r a t s a m t  A ug s b u r g , Prinzregentenplatz 4, 86150 Augsburg 
 
Sachbearbeiter: Alexander Greifenegger 
Tel.: (0821) 3102-2261 
Fax: (0821) 3102-1261 
alexander.greifenegger@LRA-a.bayern.de 
 
 

Parteiverkehrszeiten: 
 

Montag - Freitag: 7.30 - 12.30 Uhr zusätzlich Donnerstag: 14.00 - 17.30 Uhr 
sowie Termine nach Vereinbarung 

 
 

Erlaubnis nach § 34a Gewerbeordnung (GewO) 
 

 - Bewachererlaubnis - 
 

Antragsunterlagen für Einzelpersonen: 
 

1. Kopie des Personalausweises (Vor- und Rückseite) oder Reisepass samt Meldebescheinigung 
2. Auszug aus dem Gewerbezentralregister (zu beantragen: bei Ihrer Wohnsitzgemeinde) 

3. Bescheinigung in Steuersachen von Ihrem zuständigen Finanzamt 
4. Bestätigung des Amtsgerichts - Insolvenzgericht -, dass kein Insolvenz-, Konkurs- oder 

Vergleichsverfahren anhängig ist (zu beantragen: Schaezlerstr. 13, 86150 Augsburg) 
5. Kopie des IHK-Nachweises über die erfolgreich abgelegte Sachkundeprüfung gem. § 34a 
6. Nachweis der erforderlichen Haftpflichtversicherung gem. § 14 BewachV 
7. Entwurf der Dienstanweisung nach § 17 BewachV für den Wachdienst 

 
Bei einer juristischen Person (GmbH/AG, UG, Ltd. etc.) bitte zusätzlich vorlegen: 
 

8. Handelsregisterauszug 
 
 

Sollte die Firma bereits länger als 6 Monate bestehen: 
 

- Auszug aus dem Gewerbezentralregister für die juristische Person (zu beantragen: 

Betriebssitzgemeinde) 

- Bescheinigung in Steuersachen von Ihrem zuständigen Finanzamt 
- Bestätigung des Amtsgerichts - Insolvenzgericht -, dass kein Insolvenz-, Konkurs- oder 

Vergleichsverfahren anhängig ist (zu beantragen: Schaezlerstr. 13, 86150 Augsburg) 

 
 

Eine unbeschränkte Auskunft aus dem Zentralregister nach § 41 Abs. 1 Nr. 9 BZRG wird gem. 
§ 34a Abs. 1 Satz 5 Nr. 2 GewO von der Gewerbebehörde selbst angefordert. Die Kosten werden 
dem Antragsteller in Rechnung gestellt und betragen 13,00 EUR. 
 
 

Falls Ihre Aufenthaltsorte in den letzten 5 Jahren außerhalb des Landkreises Augsburg bzw. der 
Stadt Augsburg lagen, bitte zusätzlich Bestätigung des Insolvenzgerichts dieser Aufenthaltsorte 
vorlegen! 
 
Kosten der Erlaubnis nach § 34a GewO: 
Gebühren in Höhe von 150,00 EUR bis 1.500,00 EUR gem. dem Kostenverzeichnis zum 
Kostengesetz (Tarif-Nr. 5.III.5/12.1) 
Bewachung v. Personen und Bewachung v. Grundstücken je 300,00 EUR; Bewachung von Asylunterkünften 200,00 EUR; 
Bewachung v. Landfahrzeugen, Bewachung v. Großveranstaltungen, Kontrollgänge /-fahrten, Schutz vor Ladendieben, 
Bewachung Einlass Diskothek je 150,00 EUR 
 
 

Nach Erteilung der Bewachererlaubnis muss das Gewerbe bei der zuständigen Gemeinde 
(Stadt/Markt/Verwaltungsgemeinschaft) angezeigt werden (Gewerbemeldung nach § 14 GewO) 

mailto:alexander.greifenegger@LRA-a.bayern.de

